
Unterstützungskasse /
Sterbekasse

Werk Mannheim

V.i.S.d.P.: Bruno Buschbacher, Vorsitzender des Betriebsrates Werk Mannheim / Stand: 04-2022

Wo muss der Todesfall gemeldet werden?

Daimler Truck Rentenservice (Rentner/Betriebsrente)
Postfach 48 12
65038 Wiesbaden
 0611-2708-2705
truck-rente@willistowerswatson.com

Daimler Truck Altersversorgung (Aktive Beschäftigte)
Postfach 24 07
72714 Reutlingen
 0611-17-2708-2705
truck-bav@willistowerswatson.com

Daimler Truck AG
HR Services
hrservicestruck@daimlertruck.com 
 0621-393-7777
(Aktive Beschäftigte inkl. Altersteilzeit Passiv-Phase)

EvoBus GmbH (Rentner/Betriebsrente)
HRB/P
HPC: 028-R577
Postfach 90 42
89087 Neu-Ulm
 0731-181-2669 oder 0731-181-2837

EvoBus GmbH Mannheim
Sekretariat Personalbereich
Geb. 1, EG, Raum 122/123
 0621-740-3534
(Aktive Beschäftigte inkl. Altersteilzeit Passiv-Phase)

Überblick über betriebliche 
Leistungen im Krankheits-, Kur-

und Todesfall bei

EvoBus GmbH / Gastro GmbH
am Standort Mannheim

Daimler Truck AG



Arbeiter*innen-Unterstützungskasse der Belegschaft des Werkes 
Mannheim und der EvoBus GmbH Werk Mannheim. Die Kasse ist eine 
Solidaritäts-Unterstützungskasse, die ihren Mitgliedern in folgenden 
Fällen Beihilfen und Zuschüsse gewährt:
Krankengeldzuschuss / Kurbeihilfe
(Ansprechpartner sind die Mitglieder der Kommission für Arbeits-, 
Umwelt-, Gesundheitsschutz und Soziales – Geb. 7, EG)

Welche Unterstützung erhalten die Angehörigen im 
Todesfall?

Sterbekasse der Belegschaft
Die Kasse ist eine Solidaritäts-Unterstützungskasse, die ihre Mitglieder 
bei Todesfällen durch die Auszahlung eines Sterbegeldes unterstützt. 
Die Höhe des Sterbegeldes richtet sich nach der Anzahl der Beschäftig-
ten des Werkes und der Niederlassung im Auszahlungsmonat.
Empfangsberechtigt sind Hinterbliebene, die mit dem (der) Verstorbe-
nen in häuslicher Gemeinschaft, oder gegenseitigen Unterhaltsverhält-
nis gelebt haben. Die Empfangsberechtigung ist unter Vorlage einer 
Sterbeurkunde in der Personalabteilung zu belegen.

Unterstützung durch die IG Metall
Unterstützung im Todesfall kann an Mitglieder oder an deren Hinterblie-
bene dann gezahlt werden, wenn das Mitglied der Gewerkschaft min-
destens zwölf Monate angehörte und während dieser Zeit satzungs-
gemäße Beiträge geleistet hat.

IG Metall
Geschäftsstelle Mannheim
Hans-Böckler-Straße 1
68161 Mannheim
Telefon: 0621-150302-0 / E-Mail: mannheim@igmetall.de

Verwaltung Sterbekasse (Betriebsrat Werk Mannheim)

Kommission für Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz und 
Soziales Werk Mannheim (Geb. 7, EG, HPC: 020 G072)
Kenan Cetin  0621-393-7147
Markus Fuhr  0621-393-4714
Holger Gölz  0621-393-4718
Fabiola Günderoth  0621-393-4301
Sven Klemmer  0621-393-5595
Christian Neff  0621-393-7226
sozialkasse_br_mannheim@daimler.com

Der Betriebsrat benötigt folgende Unterlagen:

• Kopie der Sterbeurkunde
• Rechnung der Bestattungskosten
• Bankverbindung (IBAN und BIC erforderlich)
• Name/Adresse/Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)
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